
 Fre ie  und Hansestadt  Hamburg
Behörde für  Wirtschaft, Verkehr und Innovation,
Postfach 11 21 09, D- 20421 Hamburg

 B e h ö r de  f ü r  W i r t s c h a f t ,  Ve r k eh r  u nd  I n n o v a t i o n

Anpassung der Entgelte im Taxenverkehr zum 1. April 2017 

Sehr geehrte Damen und Herren

Im  Nachgang  zu  unserem  am  20.  Januar  2017  versandten  Schreiben  sind  einige 
Korrekturen sowie ergänzende Informationen erforderlich.

1. Berechnungen zu den Auswirkungen der vorgeschlagenen Erhöhung

Von Seiten des Taxigewerbes sind wir dankenswerter Weise darauf hingewiesen worden, 
dass die Tabellen zu den Auswirkungen der Erhöhung in unserem letzten Schreiben Fehler 
enthielten.  Sie beruhten auf  einem Instrument  zur  Berechnung der  Taxentarife,  das die 
Grenzen für die unterschiedlichen Kilometerpreise wegen eines Missverständnisses falsch 
festgelegt  hatte,  was  wir  wiederum  übersehen  haben.  Auch  die  Angaben  zur 
Tourenverteilung mussten korrigiert werden.

In  diesem  Zusammenhang  hat  sich  gezeigt,  dass  die  bisherige  Regelung  in  der 
Taxenordnung mit der Formulierung 

„Der Kilometerpreis beträgt
a) bis einschließlich des vierten Kilometers ....Euro 
b) vom fünften bis einschließlich des neunten Kilometers.....Euro
c) ab dem zehnten Kilometer ... Euro

von unterschiedlichen Beteiligten wie Außenstehenden unterschiedlich interpretiert oder als 
unklar  angesehen  wurde.  Derartige  Missverständnisse  sollen  möglichst  mit  der  neuen 
Formulierung ausgeräumt werden, die Sie in der Anlage mit Änderungsvorschlägen zum 
Text der Taxenordnung (hier zu § 2 Absatz 3) finden.
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Nach  den  notwendigen  Korrekturen  lauten  die  Angaben  zu  den  Auswirkungen  des 
unveränderten Vorschlags wie folgt:

Vorgeschlagene Tarifanpassung

Tarif aktuell
seit 1.10.2014

(ganztägig)

in Euro

Tarifvorschlag 
neu 

(werktags 
zwischen 19:00 

und 7:00, 
zwischen 10:00 

und 15:00 
sowie 

ganztägig an 
Samstagen, 
Sonn- und 
Feiertagen)

in Euro

Tarifvorschlag
neu

Hauptverkehrs
zeiten

(werktags 
außer 

samstags 
zwischen 7:00 
und 10:00 und 
zwischen 15:00 

und 19:00)

 in Euro

Grundgebühr 3,20 3,50 4,20

km-Preis 1.-4.km 2,35 2,45 2,50

Km-Preis 5.-9.km 2,10 2,20 2,30
Km Preis ab 10. 
km

1,45 1,50 1,60

Wartegeld 30,- unverändert unverändert

Zuschlag 
Großraumtaxe

6,- unverändert unverändert

Festpreis für 
Fahrten bis 12 km 

- 30,-€ 30,- €

Diese vorgeschlagene Regelung zur Anhebung der Entgelte führt zu einer Erhöhung in den 
Hauptverkehrszeiten  um  12,23%,  außerhalb  der  Hauptverkehrszeiten  um  5,25%,  im 
gewichteten Durchschnitt um 6,93%. 

Der mittlere Umsatz der Taxen bei 100 Fahrten erhöht sich von 1698,09€ im nach den HVZ 
und den sonstigen Zeiten gewichteten Durchschnitt auf 1815,70€.  

Für ausgewählte Tourenlängen verteuern sich die Preise danach wie folgt:

Fahrtstreck
e in km

Preis derzeit
in €

Preis neu
in HVZ in €

Erhöhung
in %

Preis neu 
außerhalb 
HVZ in €

Erhöhung
in %

5 14,70 16,50 12,2 15,50 5,4

10 24,55 27,30 11,2 25,80 5,1

15 31,80 35,30 11 33.30 4,7

20 39,05 43,30 10,9 40,80 4,5

In den obigen Berechnungen ist der in Hamburg auf durchschnittlich 2% geschätzte 
Anteil des Wartegelds nicht enthalten! 
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Der Städtevergleich stellt sich wie folgt dar – wenn man für die Städte ohne Karenzminute 
die in Hamburg bei den Messungen zur Auswirkung der hiesigen Regelung zum Wartegeld 
durchschnittlich festgestellten Aufschläge berücksichtigt, während in den Städten ohne 
Karenzminute, also auch für Hamburg, nur der hier geschätzte Anteil von 2%, den das 
Wartegeld ausmacht, aufschlägt:

Stadt Strecke 2,5 km Strecke 5,5 km Strecke 10,5 km

Düsseldorf 11,66 € 19,38 € 31,01 €

Leipzig nachts 11,14 € 17,97 € 28,36 €

Stuttgart 10,43 € 17,86 € 27,90 €

Frankfurt 10,04 € 17,10 € 27,68 €

Hannover nachts 10,02 € 17,09 € 27,64 €

Leipzig tagsüber 10,63 € 16,85 € 26,27 €

Hannover tagsüber 9,77 € 16,53 € 26,57 €

Bremen 9,62 € 16,27 € 25,56 €

Köln 9,56 € 16,23 € 25,55 €

München 9,58 € 16,09 € 25,03 €

Berlin 8,87 € 14,99 € 23,41 €
Hamburg aktuell 9,26 € 16,07 € 25,79 €

Hamburg 
Vorschlag 

(außerhalb HVZ)

9,82 € 16,93 € 27,08 €

Hamburg 
Vorschlag (HVZ)

10,66 € 18,00 € 28,66 €

2. Weitere Änderungen der Taxenordnung

In  der  Anlage  zu  diesem  Schreiben  sind  über  die  Tarifregelungen  hinaus  weitere 
Vorschläge zu Änderungen der Taxenordnung jeweils anhand einer Gegenüberstellung der 
geltenden  Fassung,  der  vorgeschlagenen  Neuregelung  samt  begründung 
zusammengefasst.

Diese Änderungen betreffen insbesondere:

 Notwendige  Änderungen  zur  Einführung  von  unterschiedlichen  Preisen  zu 
Hauptverkehrszeiten und den übrigen Zeiten sowie eines Festpreises von 30,-€ für 
Strecken bis zu 12 km.

 Ergänzungen  und  Klarstellungen,  die  sich  insbesondere  auf  Grund  der 
Digitalisierung im Rechtsverkehr auch für Taxen ergeben.

 Verzicht auf entbehrliche Regelungen.

3. Inkrafttreten der Neuregelung zum 01. Mai 2017

Die Eichdirektion Nord hat  mitgeteilt,  dass sie insbesondere wegen zur Einführung des 
Festpreises von 30,-€ für Strecken bis zu 12 km eingehende Tests benötigt. Sie hat daher 
vorgeschlagen, die geplanten Änderungen erst mit Wirkung zum 1. Mai 2017 einzuführen. 
Auch im Hinblick  auf  die  weiteren Änderungen  und den  erhöhten Beratungsbedarf  auf 
Seiten des Taxigewerbes halten wir diese Verschiebung um einen Monat für sachgerecht.
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Wir möchten Ihnen daher Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 

28. Februar 2017

geben. Bereits vorliegende Stellungnahmen werden weiterhin berücksichtigt,  können bei 
Bedarf aber noch bis zum Monatsende ergänzt werden.

Mit freundlichen Grüßen 

Werner
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